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RS OGH 1977/3/31 10Os3/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1977

Norm

StPO §180 Abs5

Rechtssatz

Der Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt ist nicht als gelinderes Mittel nach § 180 Abs 5 StPO anzusehen, kann

daher als Haftunterbrechungsgrund nicht angesehen werden.

Entscheidungstexte

10 Os 3/77
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